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Ein Blick auf das «Human Resources 

Management» im Gesundheitswesen 

vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhun-

dert am Beispiel der Pflege zeigt: 

Früher hatten die Pflegenden viele 

Pflichten und wenig Rechte.

Peter Schär *

Das Gesundheitswesen war früher kirch-

lich geprägt. Klöster mit separaten Kran-

kenstuben oder durch Ordensgemein-

schaften betriebene «Spittel» waren für 

die Behandlung und Pflege kranker Mit-

menschen verantwortlich. Die Betreuung 

der Patienten rund um die Uhr erfolgte 

durch Ordensschwestern und -brüder. 

Strenge Disziplin, Enthaltsamkeit, sittli-

cher Lebenswandel, Demut und Hingabe 

waren im Mittelalter die Anforderungen 

an den Beruf. Rechte beschränkten sich 

auf freie Kost und Logis und ein Anrecht 

auf Pflege und Betreuung im Alter inner-

halb des Ordens. Hauptaufgabe war vor 

allem, präsent zu sein. So lesen wir in 

den Unterlagen zu den Siechenhäusern 

des 13. Jahrhunderts, wo mit Lepra in-

fizierte Personen abgesondert von den 

Stadtbewohnern lebten.

«Nothfallstuben» auf dem Lande

Um das Inselspital in Bern zu entlas-

ten, wurde durch den Kanton die Ein-

richtung von «Nothfallstuben» auf dem 

Lande gefördert. Diese wurden von 

«Wärterinnen», ebenfalls von Klöstern 

zur Verfügung gestellt, betreut. In den 

«Instruktionen für das Wartpersonal», 

erlassen von der «Sanitätscommission» 

des Kantons, wurden Pflichten und 

Rechte festgehalten. Auszüge daraus 

veranschaulichen die Stellung der Wär-

terin gegenüber dem Arzt und zeigen 

auf, wie Arbeitszeit, Freizeit und Sozial-

leistungen «geregelt» waren:

Pflegende arbeiteten
für Kost und Logis

1950 wurde das damalige Bezirksspital Burgdorf Aussenstation der Schwesternschule

des Diakonissenhauses Bern.
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«Die Wartperson steht unter der Aufsicht 

des Arztes und hat dessen Anordnungen 

pünktlich zu befolgen.» «Sie soll beim 

Eintritt des Kranken darauf achten, ob 

derselbe reinlich sei, ihn, wenn es nötig 

ist, waschen oder auch, jedoch nur nach 

vorgängigem Befragen des Arztes, ba-

den.» «Überhaupt soll sie die Kranken 

bei Tag wie bei der Nacht, ohne Unter-

schied oder Vorzug mit Geduld und Sorg-

falt auf das beste pflegen und ihnen ihre 

Speisen, Getränke und Arzneien gewis-

senhaft verabreichen …» «Die Wartper-

son soll ohne Erlaubnis des Arztes ihren 

Dienst nicht aussetzen, ausser in Fällen 

von Krankheit und immer nur, nachdem 

sie auf ihre Kosten und auf eine dem Arzt 

genehme Weise für die Stellvertretung 

gesorgt hat.»

Nebst einem Jahresgehalt von 40 Fran-

ken hatte die Wärterin Anrecht auf freie 

Kost und Logis: «Die Wartperson erhält 

die ganze Kost, jedoch, ausser an Sonn- 

und Feiertagen, das Fleisch nur drei Mal 

wöchentlich. Überdies ½ Mass Landwein 

wöchentlich.» «Statt der Suppe am Mor-

gen und am Abend kann der Arzt der-

selben eine Portion Kaffee bewilligen.» 

Für die Wartperson mussten folgende 

Gegenstände angeschafft werden: ein 

Bett, dazu eine Überdecke, ein kleiner 

Schrank, ein kleiner Tisch sowie drei 

grössere Handtücher.

Erste Krankenanstalt im Jahr 1870

Als 1870 in Burgdorf am Kirchbühl die 

erste Krankenanstalt mit 53 Betten ent-

stand, hat das Diakonissenhaus in Bern 

dem Spital auf Grundlage eines Ver-

trags Diakonissinnen als Pflegerinnen, 

Operationsschwestern sowie Haushalt-

schwestern, zuständig für Küche, Rei-

nigung und Wäscherei, zur Verfügung 

gestellt. Alle wurden durch den Orden 

ausgebildet und auf ihre Tätigkeiten 

vorbereitet. Durch einen Vertrag regel-

ten Mutterhaus und Spital die Anzahl 

benötigter Personen und die Bedingun-

gen, wie sie eingesetzt werden durften. 

Die Diakonissinnen standen nicht in 

einem vertraglichen Arbeitsverhältnis 

zum Spital. Lohnzahlungen wurden 

nicht an die Schwestern, sondern an 

das Mutterhaus ausgerichtet. Dieses 

konnte so einerseits seinen Betrieb fi-

nanzieren, andererseits aber auch für 

die persönlichen Bedürfnisse der Dia-

konissinnen aufkommen, zum Beispiel 
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Kleider für sie beschaffen oder einen 

Teil des Betrags als Altersvorsorge anle-

gen. Gemäss Vertrag von 1929 musste 

das Spital folgende Beträge überweisen: 

1440 Franken für die Oberschwester 

oder die Operationsschwester, 1000 

Franken für die übrigen Schwestern – 

diese Beträge galten für ein Jahr.

Anders als zur Zeit der «Nothfallstu-

ben» hatten die Schwestern aber auch 

Rechte, die im Vertrag zwischen Spital 

und Mutterhaus geregelt waren. Dabei 

ging es vor allem um den Schutz am 

Arbeitsplatz und der Möglichkeit, ihren 

Glauben zu leben: «Bei Operationen, 

Verbänden und sonstigen Dienstleistun-

gen haben die Schwestern seitens der 

Ärzte Anspruch auf strengste Berücksich-

tigung des Schicklichkeitsgefühls.» «Bei 

Männerpflege wird den Diakonissinnen 

wenn nötig ein Wärter beigegeben, der 

den Anweisungen der Diakonissinnen 

nachzukommen hat.» «Während der täg-

lichen Andachten aus Gottes Wort, wel-

che die Schwestern nach Weisung des 

Mutterhauses abhalten, sind alle Kran-

ken zur Ruhe verpflichtet.»

Zur Arbeits- und Freizeit sowie zur Un-

terbringung hält der Vertrag fest: «Jede 

Schwester hat wöchentlich Anrecht auf ei-

nen freien halben Tag und jährlich auf vier 

Wochen Ferien …» «Nebst Unterkunft wird 

den Schwestern kräftige Kost und wenn 

gewünscht etwas guter Wein zugesichert.»

Die Pflichten der Oberschwester wer-

den wie folgt umschrieben: «Die Ober-

schwester lässt sich das leibliche und 

geistige Wohl der Diakonissen angelegen 

sein. Ihr ist die Leitung des Krankendiens-

tes, des Haushaltes und der Küche über-

tragen. Ihrer Obhut unterstehen auch die 

dem Spital zugeteilten Lehrschwestern, 

die ihr und den anderen Schwestern zu 

striktem Gehorsam verpflichtet sind.»

1950 wurde das Spital Burgdorf Aus-

senstation der Schwesternschule des 

Diakonissenhauses. Der Unterricht 

wurde unter Aufsicht der Ordensober-

schwester von Schulschwestern erteilt. 

Übergang zu «freien Schwestern»

Ab Mitte des 20. Jahrhunderts ver-

zeichneten die kirchlichen Orden zu-

nehmend Mühe, junge Mädchen für 

den Orden zu gewinnen, was dazu 

führte, dass das Diakonissenhaus mit 

der Zeit die notwendigen Fachkräfte 

nicht mehr stellen konnte. Vermehrt 

haben «freie Schwestern» in den Spi-

tälern Einzug gehalten. In einer Über-

gangszeit haben Ordensschwestern 

und freie Schwestern gemeinsam in 

den Spitälern gearbeitet. Mit den freien 

Mitarbeitenden hat das Spital individu-

elle Arbeitsverträge, basierend auf dem 

schweizerischen Normalarbeitsver-

trag, abgeschlossen; es musste Arbeits-

bedingungen eingehen, die über das 

hinausgingen, was in den Verträgen 

mit dem Diakonissenhaus festgelegt 

war. Hauptpunkt war dabei die schritt-

weise Verringerung der Arbeitszeit von 

der Sechseinhalb-Tage-Woche auf die 

heute geltende 42-Stunden-Woche.

Neue Berufe und neue Verträge

Für Küchen- und Hausdienstpersonal 

sowie den technischen Dienst haben 

die Spitalbehörden Anstellungsver-

einbarungen nach Obligationenrecht 

abgeschlossen. Die Arbeitszeit wurde 

auf 50 Stunden pro Woche festgelegt 

und das Ferienguthaben auf zwei Wo-

chen pro Jahr. Versichert waren diese 

Mitarbeitenden gegen Betriebsunfälle. 

Für eine Krankenversicherung, die 

damals noch nicht obligatorisch war, 

mussten sie selber aufkommen. Wei-

terbildungen waren vertraglich nicht 

vorgesehen. Dafür musste man entwe-

der Ferientage hergeben oder Kurse an 

Abenden besuchen.

Das sich wandelnde Gesundheitswesen 

hat neue Berufe hervorgebracht und 

nach neuen Aus- und Weiterbildungs-

formen verlangt, die immer mehr vom 

Spital angeordnet, bezahlt und an die 

Arbeitszeit angerechnet werden muss-

ten. Dafür haben sich die Personalver-

bände eingesetzt. Sie konnten im Laufe 

der Jahre wesentliche Verbesserungen 

der Arbeitsbedingungen, bei den Mass-

nahmen zur Mitarbeiterförderung und 

auch in der Lohnstruktur erreichen.

* Peter Schär arbeitete von 1982 bis 2013 

in leitender Funktion für das Spital Em-

mental und ist ein versierter Kenner der 

bernischen Spitalgeschichte.
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1911 stellte das Mutterhaus in Bern dem Spital in Burgdorf zehn Diakonissinnen zur Verfügung. Sie arbeiteten an sechseinhalb 

Tagen die Woche.


